
 

Flughafen Bozen  
Statutenänderung bei der ABD Airport AG: Private raus,  
öffentliche Hand rein!  
Die permanent defizitäre Gesellschaft wird durch eine Statutenänderung in eine 
Hilfskörperschaft des Landes umgewandelt. Zweck: Beiträge fließen zu lassen, die 
Führung des Flughafenbetriebes nicht auszuschreiben, Arbeiten und Dienste in Ei-
genregie zu übernehmen… und dies alles ohne transparente Kontrollmöglichkeit! 
 
Die permanenten Kapitalerhöhungen am Gesellschaftskapital der ABD durch die öffentliche Hand 

in Folge von Verlustdeckungen haben in der Vergangenheit zu großen Polemiken geführt. Nun 

hätte eine solche dringend angestanden, zumal die Gesellschaft ABD im April eine erneute Kapi-

talherabsetzung (von 5 Mio. auf 2.074.000 Euro) beschlossen hat, um die in der Bilanz 2007 aus-

gewiesenen Verluste (2.925.895 Euro) abzudecken. 

Um nun freier und unbeobachteter schalten und walten zu können, hat sich das Land folgendes 

Rezept ausgedacht, das im Grunde bereits bei den Meraner Thermen angekündigt worden ist:  

Auf Grund einer Änderung des Gesellschaftsstatutes der ABD müssen die Privaten Anteilseigner 

ihre Aktien an die landeseigene STA-AG abtreten und das Land sichert sich zudem statutarisch 

den „beherrschenden Einfluss“ (controllo analogo) auf die Gesellschaft, um die ABD in eine Inhou-

se-Gesellschaft zu verwandeln. Folge: die privatrechtlich organisierte ABD wird zur leeren Schach-

tel, die de facto wie ein Landesamt geführt wird.  

Damit erhofft sich das Land: 

• die ABD direkt mit Beiträgen bezuschussen zu können, 

• die Führung des Flughafenbetriebes nicht ausschreiben zu müssen, 

• eventuelle Arbeiten in Eigenregie durchführen zu können.  

 

Das Land hat es mit dieser Neuregelung sehr eilig. Die neue Organisationsform hat sofortige Gül-

tigkeit! Offensichtlich ist eine Finanzspritze dringend nötig! 

Um diese Aktion über die Bühne gehen zu lassen, ist es kürzlich das Landesgesetz Nr. 12 vom 16. 

November 2007 durchgezogen worden. Ob diese Aktion und ihre Folgen auch mit den Richtlinien 

und Regelungen der EU vereinbar sind, steht auf einem anderen Blatt. 

 

Bozen, den 01.08.08 

 

Cristina Kury 

 

Anlage: Vollversammlungsprotokoll 

  


